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Platin, Gold, Silber: 
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Ewigkeit
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EXEMPLARE
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ANZEIGENSCHLUSS

AUGUST 2024

ERSCHEINUNGSTERMIN

NOVEMBER 2024
Geringfügige Änderung vorbehalten

ENTDECKEN 
SIE UNSERE
Vielfalt!

INFORMATIV. INNOVATIV.  
INSPIRIEREND. SICHERN SIE 
SICH IHRE SEITEN IN DIESEN 
EXKLUSIVEN MAGAZINEN.

www.golf-faszination.de



IHRE VORTEILE

DIE ANZEIGENFORMATE

PR-ANZEIGE

AUF EINEN BLICK

IM ÜBERBLICK

1. Auslage in allen Geschäftsstellen der Mediengruppe Attenkofer 
2. Durch gründlich akquirierte Verteil- und Auslagestellen erreichen Sie Ihre  

Zielgruppe (u.a. Cafés, Restaurants, Juweliere, Gärtnereien, Autohäuser uvm).
3. Jeder Inserent erhält die aktuelle Ausgabe zur kostenlosen Auslage und Weitergabe.
4. Die Bewerbung des Magazins erfolgt über unsere Medienkanäle der Tageszeitungen

MÖGLICHE FORMATE

Anzeige 1/1: 
160 mm x 252 mm

Anzeige 2/1: 
370 mm x 252 mm

Anzeige 1/2 quer: 
160 mm x 118 mm

Sie wollen auf Ihr Unternehmen,
Ihre besonderen Serviceleistungen
aufmerksam machen? 

Dann buchen Sie eine PR-Anzeige! 

Unsere Redakteure helfen Ihnen dabei, Ihre potentiellen 
Kunden bestmöglich anzusprechen und erstellen auf 
Anfrage auch Text und Bild für Sie. Die Präsentation er-
folgt im modernen Layout des Magazins und fügt sich 
somit perfekt ins Umfeld ein.

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig ge-

lieferte Anzeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-

1a:2001 Format, mit eingebetteten Schriften, 300 dpi 

und 3 mm Beschnitt (umlaufend) zu liefern. Die Farben 

müssen für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf 

abweichende Sonder- oder Schmuckfarben kann kei-

ne Rücksicht genommen werden. 

Anzeige 1/2 hoch: 
77 mm x 252 mm

Anzeige 1/3 quer: 
160 mm x 84 mm

Anzeige 1/3 hoch: 
50 mm x 252 mm



IMAGE-ANZEIGE

MÖGLICHE FORMATE

Anzeige 1/1: 
210 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 216 mm x 303 mm

Anzeige 1/2 quer: 
160 mm x 118 mm

Anzeige 1/2 hoch: 
77 mm x 252 mm

Anzeige 1/3 quer: 
160 mm x 84 mm

Anzeige 1/3 hoch: 
50 mm x 252 mm

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig ge-

lieferte Anzeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-

1a:2001 Format, mit eingebetteten Schriften, 300 dpi 

und 3 mm Beschnitt (umlaufend) zu liefern. Die Farben 

müssen für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf 

abweichende Sonder- oder Schmuckfarben kann kei-

ne Rücksicht genommen werden. 

Wecken Sie Emotionen für Ihre Produkte, Ihr Unternehmen oder Ihre Dienstleistungen 
und präsentieren Sie sich mit einer erstklassigen Image-Anzeige.

MÖGLICHE FORMATE

Anzeige 2/1: 
420 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 426 mm x 303 mm

FASZINATION & LIFESTYLE



ANZEIGE AUF  
UMSCHLAGSEITEN

Sie wollen beste Beachtung?
Mit der Premium-Platzierung 
auf einer Umschlagseite, ge-
nießt Ihr Anzeigenmotiv maxi-
male Wahrnehmung.

UMSCHLAGSEITEN U2 | U3 | U4

1

AlgarveAlgarve
welcome to Golf

VIP Feriengolfkurse an der Algarve
First Class Golf • Hangweg 9 • D-93138 Lappersdorf
Tel. +49 (0) 94146521466 • info@fi rst-class-golf.com
Hier erfahren Sie mehr: www.fi rst-class-golf.com

Eröffnet bis zu 600 km2 neue Momente.
Entdecken Sie die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle1

mit einer Reichweite von bis zu 600 km2 (WLTP).
Future is an attitude

Die Zukunft fährt vor – und sie fährt Audi Q8 e-tron3. Prägendes Designmerkmal ist die neu gestaltete Fahr-
zeugfront. Besonders markant: die Vier Ringe in der neuen, zweidimensionalen Optik sowie die neue Modell-
kennzeichnung am Heck. Ein weiteres optionales Highlight ist das Projektionslicht Singleframe. Genießen Sie
die Welt von morgen – bestellbar bei uns, Ihrem Audi Partner.

1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 19,5; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

2 Je nach Derivat haben die Audi Q8 e-tron Modelle eine Reichweite zwischen ca. 410 und 600 km (WLTP).

3 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 20,1; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Regensburg

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH, Nordgaustr. 5, 93059 Regensburg,
Tel.: 09 41 / 49 00-0, audi.info@audi-zentrum-regensburg.de, www.audi-zentrum-regensburg.audi

Autohaus Jepsen Neutraubling

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH, Rosenhofer Str. 2, 93073 Neutraubling,
Tel.: 0 94 01 / 93 97-0, audi.info@jepsen-neutraubling.de, www.jepsen-neutraubling.audi

TAUSEND 

FUNKELNDE  

GRÜNDE 

FÜR EINEN 

BESUCH.

www.muehlbacher.de

... und vieles mehr

PANORAMA

MÖGLICHE FORMATE 
Panorama 2/1: 
420 mm x 297 mm + 3 mm je Seite Beschnitt
zu liefern Datenformat: 426 mm x 303 mm

Begeistern Sie die Leser mit zwei zusammenhängenden Seiten über den Bund des 
Magazins. Beste Aussichten und beeindruckende Wirkung für Ihre Botschaft.

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig gelieferte An-

zeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-1a:2001 Format, 

mit eingebetteten Schriften, 300 dpi und 3 mm Beschnitt 

(umlaufend) zu liefern. Die Farben müssen für den Vierfarb-

druck (4c) optimiert sein. Auf abweichende Sonder- oder 

Schmuckfarben kann keine Rücksicht genommen werden. 



FORMATE

SONDERLEISTUNGEN

Datenschutzhinweis: 
Wir versichern Ihnen, dass Ihre personenbezogenen Daten nur für die Auftragsbearbeitung verwendet werden. Sie haben jederzeit das Recht, per Mail, per Fax oder pos-
talisch Auskunft zu erhalten. Darüber hinaus haben Sie insbesondere das Recht auf Berichtigung oder Löschung der Daten im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung.  
Weitergehende Informationen erhalten Sie unter www.idowa.de/datenschutz bzw. www.onetz.de/datenschutzhinweis

Bei jedem Auftrag sind zwei Korrekturläufe im Preis inklusive. Für jeden weiteren Korrekturlauf werden 50,- Euro berechnet.  

Buchung über eine Agentur: Anzeigenpreise zzgl. 15% AE-Provision. 

Hinweis: Automatisch freigegeben sind fertig gelieferte Anzeigenmotive. Daten sind stets im PDF/X-1a:2001 Format, mit eingebetteten Schriften, 300 dpi
und 3 mm Beschnitt (umlaufend) zu liefern. Die Farben müssen für den Vierfarbdruck (4c) optimiert sein. Auf abweichende Sonder- oder Schmuckfarben kann keine 
Rücksicht genommen werden.
Stornierung: Im Falle einer Stornierung bis spätestens zum Anzeigenschluss (04.09.2023) behält sich der Verlag die Berechnung einer Aufwandsentschädigung in 
Höhe von 50 % der Auftragssumme vor. Eine Stornierung nach Anzeigenschluss (04.09.2023) ist nicht möglich. 

UND PREISE

Bezeichnung U2 | U4 U3 2/1 | Panorama 1/1

Image (Breite x Höhe)
210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

420 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

210 mm x 297 mm
+ 3 mm Beschnitt

RR (Breite x Höhe) nicht buchbar nicht buchbar 370 mm x 258 mm 160 mm x 252 mm

Platzierung Umschlag/Innen/Außen Umschlag Innen Innenteil Innenteil

Anzeigenpreis 1.990,- Euro* 1.624,- Euro* 2.700,- Euro* 1.299,- Euro*

Aufpreis für Gestaltung
einer Imageanzeige

189,- Euro* 189,- Euro* 369,- Euro* 189,- Euro*

Bezeichnung 1/2 quer 1/2 hoch 1/3 quer 1/3 hoch

Image (Breite x Höhe) 160 mm x 118 mm 77 mm x 252 mm 160 mm x 84 mm 50 mm x 252 mm

RR (Breite x Höhe) 160 mm x 128 mm 77 mm x 252 mm 160 mm x 84 mm 50 mm x 252 mm

Platzierung Innenteil Innenteil Innenteil Innenteil

Anzeigenpreis 799,- Euro* 799,- Euro* 499,- Euro* 499,- Euro*

Aufpreis für Gestaltung
einer Imageanzeige

59,- Euro* 59,- Euro* 59,- Euro* 59,- Euro*

TAUSEND 

FUNKELNDE  

GRÜNDE 

FÜR EINEN 

BESUCH.

www.muehlbacher.de

... und vieles mehr

Einfach hinreißend
Diese Handtaschen setzen ein Statement 
Blickfang in Übergröße 
Der Arbeits-Laptop passt rein, der Wocheneinkauf und 
die Sportklamotten fürs Training ebenso: XL-Shopper 
sind Allround-Talente. Als Tote-Bags verleihen sie dem 
großen Auftritt einen stylischen Glamourfaktor. Beson-
ders beliebt sind gepolsterte Variationen, die Funktion 
und Design miteinander kombinieren. Noch dazu liegen 
die Taschen sehr angenehm auf der Schulter. 

Zutiefst animalisch 
Rot steht für Liebe, Leidenschaft und ein besonderes Feu-
er. Die leuchtende Farbe bildet einen wunderbaren Kon-
trast zu dunkleren Winter-Outfits und Schwarztönen. Im 
Zusammenspiel mit edlen Materialien und softem Leder 
entfalten rote Handtaschen ihre Wirkung. Zusätzliche Ak-
zente setzen farblich abgestimmte Schuhe oder Lippen-
stifte. Hauptsache auffällig!
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Do. & Fr. 10.00 -13.00 Uhr | 14.00 - 17.00 Uhr  ||  Sa. 10.00 - 13.00 Uhr

 

 
 

Das Kropfband
für jeden Anlass.
Zum kleinen Schwarzen,
in den Biergarten
oder zur Tracht.

Eröffnet bis zu 600 km2 neue Momente.
Entdecken Sie die neuen, rein elektrischen Audi Q8 e-tron Modelle1

mit einer Reichweite von bis zu 600 km2 (WLTP).
Future is an attitude

Die Zukunft fährt vor – und sie fährt Audi Q8 e-tron3. Prägendes Designmerkmal ist die neu gestaltete Fahr-
zeugfront. Besonders markant: die Vier Ringe in der neuen, zweidimensionalen Optik sowie die neue Modell-
kennzeichnung am Heck. Ein weiteres optionales Highlight ist das Projektionslicht Singleframe. Genießen Sie
die Welt von morgen – bestellbar bei uns, Ihrem Audi Partner.

1 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 19,5; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

2 Je nach Derivat haben die Audi Q8 e-tron Modelle eine Reichweite zwischen ca. 410 und 600 km (WLTP).

3 Stromverbrauch (kombiniert) in kWh/100 km: 24,4 – 20,1; CO2-Emissionen (kombiniert) in g/km: 0. Anga-
ben zu den Kraftstoff-/Stromverbräuchen und CO2-Emissionen bei Spannbreiten in Abhängigkeit von der
gewählten Ausstattung des Fahrzeugs. Für das Fahrzeug liegen nur Verbrauchs- und Emissionswerte nach
WLTP und nicht nach NEFZ vor.

Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des deutschen Marktes.

Audi Zentrum Regensburg

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH, Nordgaustr. 5, 93059 Regensburg,
Tel.: 09 41 / 49 00-0, audi.info@audi-zentrum-regensburg.de, www.audi-zentrum-regensburg.audi

Autohaus Jepsen Neutraubling

Zweigbetrieb der Jepsen Automobilhandelsgesellschaft mbH, Rosenhofer Str. 2, 93073 Neutraubling,
Tel.: 0 94 01 / 93 97-0, audi.info@jepsen-neutraubling.de, www.jepsen-neutraubling.audi

TAUSEND 

FUNKELNDE  

GRÜNDE 

FÜR EINEN 

BESUCH.

www.muehlbacher.de

... und vieles mehr

Bummel entlang der vielen schönen 
Weihnachtsmarktbuden. Dort lässt 
sich vielleicht noch das ein oder an-
dere passende Weihnachtsgeschenk 
für den oder die Liebsten zur Besche-
rung finden. 
An den Wochenenden erwarten die 
Besucher verschiedene Künstlerinnen 
und Künstler mit ihren musikalischen 
Darbietungen. Und wer weiß, viel-
leicht kommen auch das Christkind 
und der Nikolaus zu Besuch auf den 
Weihnachtsmarkt? 
Am 31. Dezember wird darüber hi-
naus zu einer Silvesterparty in den 

Stadtpark Schwandorf eingeladen. 
Von 16 bis 19 Uhr unterhält ein Kin-
derprogramm die jüngeren Besu-
cher, später ab 22 Uhr sorgt dann ein 
DJ für den entsprechenden musika-
lischen Rahmen. Zudem wird eine 
spektakuläre Lasershow die Feier 
durchgehend in das richtige Licht rü-
cken und damit gebührend das neue 
Jahr 2024 begrüßen. 

Kleiner Tipp: Verbinden Sie doch 
den Besuch des Winter-Zaubers 
mit einem Shopping-Bummel in der  
Schwandorfer Innenstadt.

Ab dem 24. November legt sich wie-
der ein winterlicher Zauber über den 
Stadtpark Schwandorf und verwan-
delt diesen in ein weihnachtliches 
Winterdorf mit Weihnachtsmarkt 
und Eislaufbahn. Besucher genießen 
Bratwürstchen, Crêpes und ande-
re Leckereien oder wärmen sich mit 
verschiedenen Glühweinkreationen 
auf. Auf der Eislaufbahn kann man 
ein paar Runden drehen, sich im Eis-
stockschießen duellieren oder bei der 
Eislaufdisco richtig tanzen.
Wer es lieber etwas ruhiger und be-
schaulicher mag, unternimmt einen 

© Bucher Simon (2)

Echtschmuck

Detailreicher Löffel aus  
925er Sterling  Silber
als Geschenk zur Geburt oder Taufe. 
Inklusive Gravur mit den persönlichen  
Daten des Kindes, verfeinert mit einer schönen 
Widmung und eingepackt in ein hübsches Etui. Auch herstellbar mit 
anderen Motiven, beispielsweise als Rassel oder Schnuller. 
Gerne fertigen wir auch in Gold oder mit einer Vergoldung.

Ohrringe oder Broschen
Eine besonders schöne Linie im 
Sortiment von magoschas Juwe-
lier ist die Bernstein-Kollektion. 
Durch den jeweils einzigartigen 
Schliff ist jedes Stück ein Unikat.

Verlobungs-
ring aus 585er 
Weißgold, mit 
Diamanten ver-
feinert  
Spezialanfertigung 
auf Kundenwunsch. 
Wir stehen von 
Anfang an an Ihrer 
Seite und entwer-
fen mit Ihnen Ihr 
exklusives Unikat. 
Gerne verarbeiten 
wir Ihr Altgold oder 
Feinsilber.

MIT SELTENHEITSFAKTOR

Ob ein selbst entworfenes Einzelstück oder Echtschmuck aus den  
hauseigenen Kollektionen. Bei magoschas Juwelier findet jeder 
sein persönliches Unikat. Die Schmuckstücke werden individuell 
nach Kundenwunsch in der eigenen Familien-Goldschmiede  
teilmaschinell und handgefertigt. Jahrelange Tradition, handwerk-
liches Können und Ideenreichtum machen ma-
goschas Juwelier zum idealen Ansprechpart-
ner für das Besondere. Gerne 
versenden wir auch 
weltweit.

Juwelier magoschas
Alrunastraße 4 

93413 Cham

09971 | 7 69 66 00 
info@juwelier-magoschas.de 

www.juwelier-magoschas.de

TRADITION, 
HANDWERK UND 

KREATIVITÄT

Bei Juwelier magoschas
entstehen hochwertige 

Einzelstücke 
nach Kundenwunsch.

2

Regensburg ist nicht nur die Haupt-
stadt der Oberpfalz, Regensburg ist 
auch die Hauptstadt der Weihnachts-
märkte. Das hat ein Wettbewerb auf 
der Christmasworld 2018, der welt-
weit größten Messe für Dekoration 
und Festschmuck in Frankfurt, erge-
ben. Regensburg hat mit seinem Flair 
ausnahmslos beeindruckt und damit 
den Contest „Best Christmas City“ in 
der Kategorie „Großstadt“ für sich 
entschieden.

Sowohl die vier individuellen Märkte, 
allen voran der städtische Christ-
kindlmarkt auf dem Neupfarrplatz, 
der Lucreziamarkt am Haidplatz und 
am Kohlenmarkt, der Romantische 
Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn 

und Taxis und der Adventsmarkt 
im St. Katharinenspital als auch das 
einzigartige Konzept zur Einbindung 
des Einzelhandels begeisterten die 
Fachleute.

In der Vorweihnachtszeit ist die 
Weltkulturerbe-Stadt erfüllt vom 
Lichterglanz des traditionellen Christ-
kindlmarktes auf dem Neupfarrplatz. 
Der Regensburger Christkindlmarkt 
gilt zu Recht als einer der schönsten 
Adventsmärkte Deutschlands. Seine 
Tradition reicht bis in das 18. Jahr-
hundert zurück. Heute findet man 
hier die gelungene Mischung aus 
Handwerksmarkt und Treffpunkt für 
Jung und Alt in der Vorweihnachts-
zeit. Kulinarischer Tipp: Insbesondere 

regionale Spezialitäten wie Heidel-
beerglühwein aus dem Bayerischen 
Wald oder Apfelglühwein von Ober-
pfälzer Streuobstwiesen finden eben-
so großen Anklang wie die „Original 
Regensburger Bratwürste“ oder die 

„Regensburger“ vom Grill.

„Wir sind davon überzeugt, dass eine
unverwechselbare Atmosphäre in 
der Adventszeit erst dann entsteht, 
wenn Städte einen ganzheitlichen 
Ansatz für das Stadtbild verfolgen”, 
sagt Eva Olbrich von Christmas-
world. Dadurch werde das Geschäft 
angekurbelt und zahlungskräftiges 
Publikum angelockt, sagt die Messe-
leiterin und lobt: „Unsere Gewinner 
haben dies vortrefflich umgesetzt.“

„Best Christmas“ in 

Einzigartige Christkindlmarkt-Atmosphäre auf 
dem Neupfarrplatz in Regensburg 

der Domstadt

Regensburger Christkindlmarkt
vom 22. November bis 23. Dezember 2022 
auf dem Neupfarrplatz

Sonntag – Mittwoch 10 bis 20 Uhr
Donnerstag – Samstag 10 bis 21 Uhr

www.christkindlmarkt-regensburg.de

Dr. Christian Schrank

Ein Chirurg mit 

 Leib 

 Seele

www.dr-schrank.de
Seestraße 43                       
82211 Herrsching am Ammersee

Tel. +49 (0)8152 | 29150         
Fax +49 (0)8152 | 29151

info@dr-schrank.de
www.dr-schrank.de

• Plastische und Ästhetische Chirurgie

• Sinn für Harmonie und Streben nach Perfektion

• Optimale Behandlungserfolge 

• SMAS-Face-Neck-Lift: die Königsdisziplin

• Strahlende Augen dank Stirn-Brau-Lift

• Facharzt mit internationalem Renommee 

Ästhetik
am Ammersee
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70,- Euro*

70,- Euro*

70,- Euro*

PDF-Bearbeitung

Bildbearbeitung / Retuschen / Freisteller

Bilddatenbank-Material

159,- Euro*Onlineerscheinung 

300,- Euro*
Sondergestaltung:
Eine abweichende Gestaltung vom Grundlayout bzw. ein indi-
viduelles Layout haben einen einmaligen Aufpreis zur Folge.

pro Anzeigenbuchung



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Werbungtreibende

1. Anzeigenauftrag: Anzeigenauftrag im Sinne der 
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist der Vertrag über die Veröffentlichung eines oder 
mehrerer Werbemittel (Anzeigen, PR, redaktionelle 
Anzeigen) eines Werbungtreibenden („Auftragge-
ber“) in einer oder mehreren vom Verlag („Auftrag-
nehmer“) vermarkteten Publikationen. Werbung für 
Waren bzw. Leistungen von mehr als einem Wer-
bungtreibenden innerhalb eines Auftrags bedürfen 
einer gesonderten schriftlichen oder durch E-Mail 
geschlossenen Vereinbarung.

2. Geltungsbereich: Für den Werbeauftrag gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen des Verlags. Die Gültigkeit etwaiger Allge-
meiner Geschäftsbedingungen des Auftraggebers 
oder sonstiger Inserenten ist, soweit sie mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht überein-
stimmen, ausdrücklich ausgeschlossen

3. Preise: Aufträge werden nach der jeweils gültigen 
Preisliste in direkter Abwicklung zwischen dem Auf-
traggeber und dem Auftragnehmer berechnet, die 
einen wesentlichen Vertragsbestandteil bildet. Bei 
Buchung über einen Werbungsmittler (Werbeagen-
tur) gelten die Preise nach der jeweiligen Preisliste 
zzgl. 15%.

4. Werbeagenturen: Werbeagenturen sind ver-
pflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträgen und Ab-
rechnungen gegenüber den Werbungtreibenden an 
die Preisliste des Verlags zu halten. Die vom Verlag 
gewährte Vermittlungsprovision errechnet sich aus 
dem Kundennetto, also nach Abzug von Rabatt, Boni 
und Mängelnachlass. Die Vermittlungsprovision fällt 
nur bei Vermittlung von Aufträgen Dritter an. Sie 
wird nur an vom Verlag anerkannte Werbeagenturen 
vergütet unter der Voraussetzung, dass der Auftrag 
unmittelbar von der Werbeagentur erteilt wird, ihr 
die Beschaffung der fertigen und druckreifen Druck-
unterlagen obliegt und eine Gewerbeanmeldung als 
Werbeagentur vorliegt. Dem Verlag steht es frei, Auf-
träge von Werbeagenturen abzulehnen, wenn Zwei-
fel an der berufsmäßigen Ausübung der Agenturtä-
tigkeit oder der Bonität der Werbeagentur bestehen. 
Anzeigenaufträge durch Werbeagenturen werden in 
deren Namen und auf deren Rechnung erteilt. So-
weit Werbeagenturen Aufträge erteilen, kommt der 
Vertrag daher im Zweifel mit der Werbeagentur zu-
stande. Soll ein Werbungtreibender Auftraggeber 
werden, muss dies gesondert unter namentlicher 
Nennung des Werbungtreibenden vereinbart wer-
den. Der Verlag ist berechtigt, von der Werbeagentur 
einen Mandatsnachweis zu verlangen.

5. Anzeigen-Stornierung: Die Stornierung eines 
Anzeigenauftrags bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. Im Falle einer Stornierung eines be-

stehenden Auftrags bis zum Anzeigenschluss wer-
den dem Auftraggeber 50% der Auftragssumme als 
pauschales Ausfallhonorar berechnet. Der Auftrag-
nehmer ist frei darin, anstelle der Pauschale den 
ihm tatsächlich entstandenen Schaden geltend zu 
machen. Eine Stornierung nach Anzeigenschluss ist 
nicht möglich. Letzter Rücktrittstermin für Titel- und 
Umschlagseiten ist 90 Tage vor Anzeigenschluss.

6. Platzierungswünsche: Der Verlag kann Platzie-
rungswünsche vormerken und versuchen, sie im 
Rahmen der technischen und gestalterischen Mög-
lichkeiten zu berücksichtigen.

7. Konkurrenzausschluss: Ein Ausschluss von 
Aufträgen von Mitbewerbern kann weder für eine 
bestimmte Ausgabe noch für einen bestimmten 
Zeitraum zugesichert werden. es ist daher nicht 
ausgeschlossen, dass Konkurrenten des Auftragge-
bers in derselben Ausgabe und in Platzierungsnähe 
Werbung schalten.

8. Geheimhaltungsvereinbarung: Auftragnehmer 
und Auftraggeber verpflichten sich, über alle Ein-
zelheiten des Auftrages sowie über Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse, über die sie im Rahmen der 
Abwicklung dieses Auftrages Kenntnis erlangen, 
Stillschweigen zu bewahren. Die Verpflichtung be-
steht auch nach der Beendigung des Vertragsver-
hältnisses fort.

9. Kenntlichmachung von Werbemitteln: Werbe-
mittel werden vom Verlag durch Zusätze als solche 
kenntlich gemacht, wenn aus der Platzierung oder 
aufgrund der Gestaltung des Werbemittels dessen 
werbliche Absicht nicht deutlich genug hervorgeht.

10. Ablehnungsbefugnis: Der Verlag behält sich 
vor, Werbeaufträge wegen ihres Inhalts, der Her-
kunft oder der technischen Form nach einheitlichen, 
sachlich gerechtfertigten Grundsätzen abzulehnen 
bzw. zu sperren, wenn der Inhalt gegen Gesetze, 
behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten 
verstößt oder die Veröffentlichung der Werbung für 
den Anbieter unzumutbar ist. Dies gilt auch für ein-
zelne Werbemittel im Rahmen eines Abschlusses. 
Die Ablehnung eines Auftrags wird dem Auftrag-
geber unverzüglich mitgeteilt. Darüber hinaus kann 
der Verlag eine bereits veröffentlichte Werbung 
zurückziehen, wenn der Auftraggeber nachträglich 
Änderungen der Inhalte in der Werbung selbst bezie-
hungsweise hinter der Werbung oder durch die Ver-
weise vornimmt, und hierdurch die Voraussetzungen 
von Satz 1 dieser Ziffer erfüllt werden.

11. Urheberrechte: Die durch den Verlag gestalteten 
Anzeigen sind urheberrechtlich geschützt und dür-
fen nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Verla-
ges weiterverarbeitet oder genutzt werden.

12. Nutzungsrechte für geliefertes Material: Mit der 

Lieferung von durch den Verlag zu verarbeitendem 
Material (z. B. Texte, Fotos) erklärt der Auftraggeber, 
dass er in Besitz der für die gewünschte Veröffent-
lichung (z. B. Print, Online) erforderlichen Nutzungs-
rechte ist. Sofern Personen (z. B. Mitarbeiter, Kun-
den) abgebildet sind, versichert der Auftraggeber, 
dass diese mit der Veröffentlichung einverstanden 
sind. Die Dokumentation des Einverständnisses 
obliegt dem Auftraggeber. Der Auftraggeber stellt 
den Verlag von allen Ansprüchen Dritter, die im Zu-
sammenhang mit der Veröffentlichung angelieferten 
Materials geltend gemacht werden, frei.

13. Sorgfaltspflicht und Freistellung: Der Verlag 
verwendet bei Entgegennahme und Prüfung der 
Anzeigentexte die geschäftsübliche Sorgfalt, haftet 
jedoch nicht, wenn er von den Auftraggebern irre-
geführt und getäuscht wird. Der Auftraggeber steht 
für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit der für 
das Werbemittel zur Verfügung gestellten Text- und 
Bildunterlagen ein. Der Auftraggeber haftet für alle 
Folgen und Schäden, die sich für den Verlag, ins-
besondere aufgrund presserechtlicher und gesetz-
licher Bestimmungen oder Vorschriften, aus dem 
Inhalt der Anzeigen durch deren Abdruck und Streu-
ung ergeben können. Für den Fall der Erstellung von 
Inhalten durch den Verlag ist dieser mit Abnahme 
der Inhalte durch den Auftraggeber von der Haftung 
und Ansprüchen Dritter freigestellt. Der Verlag be-
hält sich gemäß Ziffer 10 vor, Anzeigenaufträge we-
gen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 
Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten 
Grundsätzen des Verlages abzulehnen.

14. Druckunterlagen: Vom Auftraggeber können 
druckfertige Dateien nach technischer Vorgabe 
durch den Auftragnehmer bis spätestens zum An-
zeigenschluss kostenfrei angeliefert werden. Für 
die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und 
einwandfreier Druckunterlagen ist der Auftraggeber 
verantwortlich. Für erkennbar ungeeignete oder be-
schädigte Druckunterlagen fordert der Verlag unver-
züglich Ersatz an. Der Aufwand für die Bearbeitung 
oder Aufbereitung mangelhaft angelieferter Druck-
unterlagen wird gemäß jeweils gültiger Preisliste 
dem Auftraggeber in Rechnung gestellt. Der Ver-
lag gewährleistet die für den belegten Titel übliche 
Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunter-
lagen gegebenen Möglichkeiten.

15. Mängel: Entspricht die Veröffentlichung der 
Anzeige nicht der vertraglich geschuldeten Be-
schaffenheit bzw. Leistung, so hat der Auftragge-
ber Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine 
einwandfreie Ersatzanzeige bzw. Ersatzveröffent-
lichung in einem anderen Werbemittel, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige oder 
des anderen Werbemittels beeinträchtigt wurde. 
Der Verlag hat das Recht, eine Ersatzanzeige bzw. 
Ersatzveröffentlichung zu verweigern, wenn diese 
einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des 
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Inhalts, des Schuldverhältnisses und der Gebote von 
Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis 
zu dem Leistungsinteresse des Auftraggebers steht 
oder diese für den Verlag nur mit unverhältnismäßi-
gen Kosten möglich wäre. Reklamationen müssen 
(außer bei nicht offensichtlichen Mängeln) innerhalb 
von vier Wochen nach Veröffentlichung geltend ge-
macht werden. Reklamationen bei nicht offensicht-
lichen Mängeln müssen binnen eines Jahres ab dem 
gesetzlichen Verjährungsbeginn geltend gemacht 
werden.

16. Haftung des Auftragnehmers: Die Haftung des 
Auftragnehmers ist grundsätzlich begrenzt auf Vor-
satz und/oder grobe Fahrlässigkeit des Verlags, 
dessen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Im Falle 
von einfacher Fahrlässigkeit haftet der Auftragneh-
mer nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertrags-
pflicht (Kardinalpflicht), wobei die Haftung auf den 
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt 
ist, somit auf solche Schäden, mit deren Entstehung 
im Rahmen des Vertrages typischerweise gerechnet 
werden muss. Für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen, grob fahrlässigen oder fahrlässi-
gen Pflichtverletzung durch den Auftragnehmer, eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des 
Auftragnehmers beruhen, haftet der Auftragnehmer 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Eine darüber-
hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist aus-
geschlossen, insbesondere eine Haftung für leichte 
Fahrlässigkeit bei nicht wesentlichen Vertragspflich-
ten. Insbesondere haftet der Auftragnehmer auch 
nicht für Leistungsstörungen außerhalb seiner Risi-
kosphäre, insbesondere bei Störungen im Internet, in 
Folge höherer Gewalt (einschließlich Epidemien und 
Pandemien) oder durch Störung des Arbeitsfriedens 
sowie im Falle einer Betriebsunterbrechung bzw. bei 
einem Systemausfall. Der Auftragnehmer haftet nicht 
für Verluste, die dem Auftraggeber durch seine feh-
lende Mitwirkung bei der Erfüllung des Auftrages ent-
stehen. Dies gilt insbesondere für einen Verlust von 
Daten und/oder Programmen, soweit es der Auftrag-
geber unterlassen hat, Datensicherungen durchzu-
führen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsge-
setzes und des Telekommunikationsgesetzes bleiben 
unberührt.

17. Verjährung: Alle gegen den Verlag gerichteten An-
sprüche aus vertraglicher Pflichtverletzung verjähren 
innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn, sofern sie nicht auf vorsätzlichem Ver-
halten beruhen.

18. Korrekturabzüge: Korrekturabzüge werden dem 
Auftraggeber zur Abnahme geliefert. Der Auftrag-
geber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der 
zurückgesandten Probeabzüge. Sendet der Auftrag-
geber den Probeabzug nicht fristgerecht zurück, so 
gilt die Genehmigung zum Druck erteilt. Zwei Korrek-
turläufe sind bei jedem Auftrag inklusive, jeder weite-

re Korrekturlauf wird nach jeweils gültiger Preisliste 
berechnet.

19. Technische Veränderungen des Magazins oder 
der Webseite, z. B. Format, Papier, Online- Darstel-
lung liegen im Ermessen des Verlages. Der Verlag darf 
Anzeigen auch ohne Rücksprache mit dem Auftrag-
geber in anderen Medien seines Portfolios, insbeson-
dere Onlinemedien, veröffentlichen.

20. Rechnung, Zahlungsverzug und Stundung: Die 
Rechnungsstellung erfolgt sofort nach Vertragsab-
schluss, spätestens aber 14 Tage nach erstmaliger 
Veröffentlichung des Werbemittels. Die Rechnung 
ist sofort nach Erhalt zu bezahlen, sofern nicht im 
einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Voraus-
zahlung vereinbart ist. Unberechtigte Abzüge werden 
nachbelastet. Übersteigt die Belegungsdauer einen 
Monat, wird vor Beginn einer Belegungsdauer eine 
Rechnung über den kommenden Belegungszeit-
raum gestellt. Der Auftragnehmer behält sich ferner 
das Recht vor, die Berichtigung (Gutschriften, Nach-
berechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen 
innerhalb von sechs Monaten nach Rechnungsstel-
lung vorzunehmen. Für elektronische Bezahlsysteme 
gelten jeweils gesonderte Bedingungen. Bei Zah-
lungsverzug oder Stundung werden Zinsen und Ein-
ziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann 
bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung eines lau-
fenden Auftrags bis zur Bezahlung zurückstellen und 
für die restlichen Werbeschaltungen ohne Rücksicht 
auf das ursprünglich vereinbarte Zahlungsziel Vor-
auszahlung verlangen. Dasselbe gilt beim Vorliegen 
begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des 
Auftraggebers. Eine Zurückbehaltung von Zahlun-
gen durch den Auftraggeber aufgrund ausstehender 
Leistungen aus anderen Aufträgen mit dem Verlag 
ist ausgeschlossen. Eine Aufrechnung mit Forderun-
gen gegen den Verlag ist nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

21. Belegexemplar: Der Verlag stellt dem Auftragge-
ber ein – auf Wunsch auch mehrere – Belegexemp-
lar(e) zur Verfügung.

22. Gestaltungs-Kosten: Kosten für vom Auftrag-
geber gewünschte oder zu vertretende erhebliche 
Änderungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen 
hat der Auftraggeber zu tragen.

23. Aufbewahrungspflicht: Druckunterlagen werden 
nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber 
zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
mit einer Frist von drei Monaten nach Auftragsablauf.

24. Schriftformklausel: Im Einzelfall getroffene, in-
dividuelle Vereinbarungen mit dem Auftraggeber 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und 
Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist die 
Schriftform erforderlich.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen der 
Mediengruppe Attenkofer | idowapro 
GmbH & Co. KG 

a.) Datenschutz: Der Verlag wickelt die Werbeauf-
träge nach den geltenden datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen ab und verarbeitet auf dieser Grund-
lage personenbezogene Daten. Für weiterführende 
datenschutzrechtliche Informationen, insbesondere  
zu Ihren Rechten als Betroffene/r verweist der Ver-
lag auf seine Datenschutzerklärung. Diese finden Sie 
unter https://www.idowa.de/datenschutz/ . Sofern 
der Verlag in Zusammenhang mit der Abwicklung von 
Werbeaufträgen Dritte beauftragt, schließt er dazu mit 
dem Dritten einen Auftragsverarbeitungsvertrag nach 
Maßgabe von Art. 28 DSGVO ab. Sollte der Auftrag-
geber durch Verwendung spezieller Techniken, wie z.B. 
dem Einsatz von Cookies oder Zählpixeln, Daten aus 
der Schaltung von Werbemitteln auf den Onlineange-
boten des Anbieters gewinnen oder sammeln, sichert 
der Auftraggeber zu, dass er bei Erhebung, Verarbei-
tung und Nutzung von personenbezogenen Daten die 
jeweils gültigen datenschutzrechtlichen Vorgaben 
einhalten wird. Setzt der Auftraggeber Systeme eines 
Dritten ein, wird er sicherstellen, dass auch dieser die 
jeweiligen Vorgaben einhält. Der Verlag ist berechtigt, 
Werbeumsätze und vergleichbar relevante Daten des 
Auftraggebers auf Produktebene in angemessenem 
Umfang zu Marktforschungszwecken selbst zu nutzen 
oder an anerkannte Marktforschungsunternehmen 
und/oder an Unternehmen, die sich mit der Erhebung 
und Auswertung solcher Informationen beschäftigen, 
weiterzuleiten. Ist der Auftraggeber dazu nicht bereit, 
hat er dies dem Auftragnehmer bei Vertragsschluss 
schriftlich mitzuteilen.

idowapro Agentur GmbH & Co. KG
Ludwigsplatz 32
94315 Straubing
per Mail: info@golf-faszination.de

b.) Erfüllungsort: Das Rechtsverhältnis zwischen 
Auftraggeber und Verlag untersteht deutschem 
Recht. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Straubing.

c.) Anwendbares Recht: Es gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland

d.) Hinweis zur Streitbeilegung: Die Europäische 
Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/con-
sumers/odr/ eine Plattform zur außergerichtlichen 
Online- Streitbeilegung (sogenannte OS-Plattform) 
bereit. Die Mediengruppe Straubinger Tagblatt/
Landshuter Zeitung ist zu der Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet.

Stand 10/2023
Herausgeber: 
idowapro Agentur GmbH & Co. KG
Ludwigsplatz 32 | 94315 Straubing
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